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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 08/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Melkmaschinenreiniger (alkalisch)


(Basis: Aktivchlor, Kalilauge)





Gefahren für Mensch und Umwelt





Das Produkt verursacht schwere Verätzungen 


Reizt die Augen und die Haut


Gefahr ernster Augenschäden








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Handschutz: 		Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe


Augenschutz: 		Dichtschließende Schutzbrille


Körperschutz: 		Gummistiefel, Gummischürze


Verhaltensregeln:  	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.





Nicht mit Säuren in Berührung bringen.





Achtung: Bleichlauge (Hypochlorit) entwickelt bei Berührung mit Säuren giftiges Chlorgas. Halbmaske als ”Fluchtmaske” mit Filtertyp B2P3 bereithalten und im Bedarfsfall verwenden.





Verhalten im Gefahrfall


Auslaufen/


Leckagen:	Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. Chemikalienbinder) aufnehmen und in fest verschließbare Behälter füllen.


Sonstiges:  	Unbeteiligte warnen!   Vorgesetzten informieren!   








Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Nach Hautkontakt:	Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. 


Augenkontakt:		Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort gründlich mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen


Verschlucken:		Mund spülen, reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen einleiten, Arzt aufsuchen 


Kleiderkontakt:		Kleiderwechsel








Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten, Rettungswagen/Arzt rufen


Unternehmer/Vorgesetzten/Verantwortliche informieren





Sachgerechte Entsorgung





Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der zuständigen Entsorgungsstelle übergeben. 








Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.





_________                                     ___________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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